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Vermögensverwaltung in der Pfarre
Die derzeitige Rechtslage

alten juristischen Personen Pfarrkirche
Fine Theologie der Pfarre hat selbstverständ- und Pfarrpfründe bestehen aber weıter
ich auch onsequenzen die Vermögens- (C. Cfür terreich die ischofskon-
verwaltung. T heorie und Praxis sollten ja hatımmer  . aufeinander bezogen sSenmin. Eine SOTB-

terenz ausdrücklich festgestellt
: ahrnehmung der entsprechenden (Amtsblatt 4: 15) Die Q  S juristische
Rechte kann 117 gegebenen ‚ uch der oft Person Pfarre steht ber Kontinuität
beklagten Zentralisierung der Kirche entge-
genwirken. Professor Heimer'| lehrt Kirchen- jeweiligen konkreten bestehenden Pfarre
recht an der Universität (Redaktion) ur  .. den staatlichen Bereich kommt den

Pfarren als olchen Österreich Rechts-
persönlichkeit da die rechtliche Neue-

Das kirchliche Vermögensrecht hat durch gemäß dem Konkordat Von der
den einıge bedeutsame Ande- Bischofskonferenz dem Bundesministeri-
rungen rtahren Soweit der pfarrliche E Unterricht und E  tur angezeıigt
Bereich davon betroffen wird, cgol} hier die wurde.
derzeitige Rechtslage kurz dargestellt und
f  ur manche Fragen eine verantwortbare Soweit das pfarrliche Vermögen der Seel-

dient (Pfarrkanzlei, Pfarrheim,5Lösung vorgeschlagen werden. Da clas dergarten Ü, dgl.) Wäarl bisher meiıst diePartikularrecht eher eiıne rhöhte edeu-
tung bekommen hat, wird auf die Situa- Pfarrkirche Seiın Rechtsträger. Es waäre

naheliegend, d  1es 1Un cie arre semintion 1n Österreich besonders Bezug collte Dazu es jedoch ıner partı-MmMEN. das Eigenrecht auych
der anderen deutschsprachigen (Gebiete kularrechtlichen Regelung. In Österreich
einzugehen, würde den Rahmen dieses ist eine solche für den Vermögenserwerb

erfolgt: Neues Vermögen wird VO  — derkurzen Beitrags en. Rechtsperson Pfarre erworben. DieseWenn VOo pfarrlichen Vermögen die
Rede ist, muß orab geklärt sein, Bestimmung bezieht sich wohl zunächst

auf die Erwerbung VonNn bleibendemeigentlich rechtlich der räger dieser Ver- Stammvermögen. Bezüglich der laufen-mogenswerte ist und anderen gegenüber-
trıtt, Iso welcher der welchen Jurısti- den Einnahmen ıst eiıne rchführung
schen Personen diese zukommen. derOrdnung der Haushaltspläne und Kir-

chenrechnungen och nicht erfolgt.
Pfarre 1 e arre soll auch als Eigentümerin VUOH

Der CIC/1917 und die kanonistische Leh- Sondervermögen fungieren.
» kannten die Pfarre weder als Gemeinde Verwaltungsorgan der arTe als olcher
och als juristische Person, das Vermögen ist zunächst der Pfarrer. Erve S1e bei

der Pfarre gehörte entweder der Pfarr- enRechtsgeschäften nach außen undI
Der1IFC der der Pfarrpfründe. hat für die Verwaltung zZzu (c. 532),

tru der Auffassung der Pfarre die Beteiligung anderer, insbesondere
als Gemeinschaft Rechnung underS1e des Vermögensrates, ar der Verwaltung

einschließt. Für die »0Ulen Formen derRechtspersönlichkeit (c. 515) Die
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Pfarre, die das frühere Recht nicht vorsah, Vermögen der Pfarre zuständig. In
muß klargestellt werden, Wer hinsichtlich Auslegung 1st darunter 11UX das Vermögen
der Vermögensverwaltung die Aufgabe der Rechtsperson Pfarre zu verstehen,
des Pfarrers innehat: Von den mehreren nicht das der Pfarrkirche und der Pfarr-
Priestern, denen olidum eine Pfarre pfründe, deren kollegiale Verwaltungsor-
übertragen ıst (Teampfarre), hat NUur der gane (Pfarrkirchenrat) neben weiter-
Moderator die Außenvertretung ın recht- bestehen können. Fine Zusammenlegung
lichen Angelegenheiten (C. 543 or  _-  '  aaaa D, 4 dieser Gremien mıit den notwendigen
Die übrigen Priester en dieses Recht Anpassungen ıst ohl anzustreben,
nicht, aber C ist anzunehmen, da S1e an leil schon durchgeführt
der Sorge für die Vermögensverwaltung Der Vermögensrat ıst Vorm pfarrlichen
solidarisch teilnehmen (vgl 543 Pastoralrat (Pfarrgemeinderat) des 536
y Der Priester, der i1ner Von eindeutig verschieden. Da aber das Pfarr-
Nic  riestern geführten Pfarre die Seel- vermögen wesentlich eine pastorale

leitet (C. 517 y 2), ist nicht Pfarrer Zweckbestimmung hat, ist eine Koordi-
eNgeEreCN inn, se1ine Befugnisse beziehen nierung beider ate erforderlich, die
sich auf die Pastoral. uch die an der Urc das DDiözesanrecht erfolgen mul
Wahrnehmung der Seelsorgsaufgaben Dabei ıst  * aber, mindestens als dem ınn
beteiligten Nichtpriester sind nicht Pfar- des Gesetzes widersprechend, eine völlige
TeTl. KeinerVon beiden istuchschlechthi Gleichsetzung (Personalunion), ber
unmittelbarer ıter der juristischen Per- auch eiıne totale Abhängigkeit des Ver-
S gemäß 1279 $ Somit wird der moOogensrates VO Pastoralrat ZU-
ÖOrdinarius gemäß 1279 Vermögens- schließen.
verwalter en mussen, die die Sorge
ur  ..dieVerwaltungwahrnehmen und auch farrkirche
die Außenvertretung ehaben können. Die Pfarrkirche War wıe jede Kirche ach
Als solche kommen ach den allgemeinen dem alten eC Rechtspersönlichkeit.
Grundsätzen uch Laien ın Betracht Die estehenden tarrkirchen bleiben

5372 dagegen kein Hindernis, da dies auch jetzt Für Österreich hat das die
eın Pfarrer 177 eNgEICN Sinne nicht VOT- Bischofskonferenz ausdrücklich festge-
en ıst stellt
Der arrer kann iın FEinzeltfällen seıne ach dem geltenden Recht haben Kirchen

einem anderenVertretungsbefugnis und uch die Pfarrkirche nicht notwendig
durch privatrechtliche Beauftragung Rechtspersönlichkeit Träger des für das
übertragen (Cc. 1290 in Verbindung mıt Gotteshaus und denult bestimmten Ver-
BGB x  $ 1002 f mogens ıst die arre FürÖsterreich WUT-

Für die Pfarre als solche ıst eın pfarrlicher de verfügt, bei Neuerrichtung V

Vermögensrat (Wirtschaftsrat, Pfarrver- Pfarren die Rechtsperson Kirche nicht zu

mögensrat U, dgl.) vorgeschrieben, se1ıne errichten ist Nichts verbietet aber, daß
unter besonderen Umständen einer Kır-ähereungwird dem Diözesanrecht

überlassen (c. 537) eine uständigkeit che durch ekre Rechtspersönlichkeit
ist nicht JOn vornherein auf Beratung verliehen wird.
beschränkt: e liegtnahe, PtürgewI1S- DerPfa Verwalter des Kirchenver-
5&  \ Geschäfte das Recht derAnhörungder moOgens, %  1° ıst A’A  S auch jetzt als Verwalter
Sal der Zustimmung erhält, nlich w1e des gesamten pfarrlichen Vermögens. Das
der cdiözesane Vermögensverwaltungsrat. Partikularrecht csieht oft zusätzliche Veoer-
Der pfarrliche Vermögensrat ist für das waltungsgremien VOT, wıe in Österreich
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den Pfarrkirchenrat, essen Funktionn Aus dieser Rechtslage ergibt sich, in
oft durch den Pfarrgemeinderat (pfarrli- Österreich und anderen Ländern, in
chen Pastoralrat) der esSsen Finanzaus- denenoche1ıneNeuordnung des Benefti-
SC wahrgenommen wird Soweit der zialwesens rfolgt ist) dem Pfarrer ach
farrki  enrat nicht muıt dem pfarrlichen wIe VOT das Recht auf das Pfründenein-
Vermögensrat zusammenfällt, bleibt er kommen zusteht. E  Iıne Entziehung der
auch dannbestehen,Sseın Statut dem wesentliche Einschränkung dieses Rechtes

536 nicht entsprechen würde en- bedeutet eiıneerung des Benetfizialwe-
tun durch den arrer .n sPenNns selbst und darf NUur auf die in 1272
mıiıt stellvertretendem Vorsitzenden, Aus- genannte Weise erfolgen. Diözesanvor-

schritten können sich Aur auf die urch-schaltung des Pfarrers ın Baulastangele-
genheiten). führung der bestehenden Rechtslage

beziehen. Nicht zulässig waäare also eine
Pfarrpfründe verpflichtende Abschöpfung aller BeneFfi-

Die Pfarrpfründe, das Benefizium, Wal zialeinkommen der 1iNe Einziehung der
und ist juristische Person: ©5 ist grundsätz- superflua des den aAaNnNsEMESSCHNEN Unter-
ich die materielle Existenzgrundlage halt übersteigenden) hne jedes erIu-
den Pfarrer In den melsten Fällen ent- gungsrecht des Pfründeninhabers
spricht 1es schon Jange nicht mehr der Die Verwaltung des Pfründenvermögens
Wirklichkeit, das Benetfizialsystem wurde steht dem arrer £ der S1€ aber einem
aKt1SC allmählich durch e21n Gehalts- anderen übertragen kann, VOT em der
system abgelöst. Der »yue CIC vollzog ischöflichen Finanzkammer zentrale
diesen Schritt formell, auch nicht Pfründenverwaltung). Für Baulastangele-
radikal 12772 verfügt, dafß das Benefti- genheiten ist Österreich meıst der Pfarr-
zialwesen SC gestaltet werden soll, daß die kirchenrat zuständig.
Erträgnisse undwomöglich das Vermögen Neue Oormen der arre sind VÖO Benetfti-
selbst der Benefizien dem diözesanen zialrecht des nicht vorgesehen,
Institut für den Unterhalt der eriker sondern widersprechen ihm SOBaT; der
zukommen soll Diese Gestaltung bedarf hinwieder enthält kein Benefti-
aber der Normen der Bischofskonferenz zialrecht. Hinsichtlich Verwaltung und
in Abstimmung und muıt Genehmigung Pfründeneinkommen geben daher alter
des Apostolischen Stuhles Wo undsoweıt und CIC NUur eınıge Anhaltspunkte,
solche Normen nicht Crgangen sind, 17 übrigen muß geschlossen werden, daß
bleibt die Rechtsstellung des Benefiziums der Diözesanbischo frei ıst, UTrCcC (esetz
und des Beneftfiziaten aufrecht. der im Finzeltall eiıne Regelung

reffenDa der NnNeue CIC kein eigentliches Benefti-
zialrecht mehr enthält, besteht bezüglich eın Pfarrer mehrere Pfarren innehat,
der Rechte und ich:ten des Benefiziaten War durch 460 ausgeschlos-
ine Rechtslücke: diese wird durch Parti- sen. Die Möglichkeit des geltenden
kularrechtgefüllt, überdies annnohlder (c. 5726 y bezieht sich primär aufdie Seel-

2—14 herangezogen + Dem Sinn beider Normen wird A
werden (C. 19) Für Österreich hat die C ehesten entsprechen, wenn der Pfarrer
Bischotskonferenz ihn diesbezüglich alc NUur Z einer Pfarrpfründe das Einkom-
Partikulargesetz in Kraft gesetzt Amts- Tnen bezieht, die Einkünfte der anderen

1, Bei Neugründung Von Pfarren der Diözesanvermögensmasse zufließen.
wird 1er auch och die Rechtsperson Es ware jedoch auch zulässig, daß er in
Pfarrpfründe errichtet. jeder Pfarre Pfründeninhaber ist und das
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relativ geringe) Pfründeneinkommen Die Österreich häufige volle Inkorpora-
bezieht bzw frei darauf verzichtet. 1e tion bestand d  arin, eın Kloster als
mehreren Priester, 1e€ solidum eine arrer galt und ihm daher die
Pftarre betreuen, gelangen alle durch C der Pfründe zustanden. Ein Priester
Besitzergreifung ihr Sie können des Klosters als „Pfarrvikar 1e
daheralleund jedereinzelne als Pfründen- Seelsorge Daran hat sich geändert,
inhaber gelten. ber auch eiıne Regelung, eine juristische Person (das Kloster)
nach der der Moderator die Pfründe nicht mehr Pfarrer sSeın kann (c. 520
innehat, ıst denkbar Die Pfarre, die Der Ordensmann, der die Pfarre leitet, ist
VO  » Nic versorgt und deren nicht mehr Pfarrvikar, sondern Pfarrer
Seelsorge vVon inem Priestergeleitet wird, Die Pfarre als eigene Neue juristische Per-
hat niemanden, der nach dem Beneftizial- SON ist Vorm Inkorporationsträger unab-
recht 1e arrpfründe besitzt Sie wird hängig, der Pfarrer als ÖOÖrdensmann
daher WwWIe eine vakante Stelle ZUu behan- untersteht aber uch dem eigenen eren
deln se1nNn, eren rüchte der Diözese (C. 678) Im übrigen aber bleibt das Inkor-
zufließen. porationsverhältnis weiter bestehen,

sSsOomıt auch die miıtunternicht ganz kla-
Ien Eigentumsverhältnisse und Nut-

Patronat und Inkorporation zungsrechte der arrpfründe
Das Patronat wird 177 nicht (und eventuell Pfarrkirche)

Der CIC csieht VOT und tavorisiert als Ver-erwähnt, aber ım Präsentationsrecht VOTI-

(c. 58—163) Bestehende bindung e1nNes Ördensinstitutes muıiıt einer
Patronate bleiben aufrecht, auf SI als Pfarre die Anvertrauung UrCcC rag

zwischen dem Diözesanbischof und demwohlerworbene eC und ZUT Füllung
der Rechtslücke scheinen die Regelungen zuständigen eren Die Seelsorge wird
des weiıter anwendbar. dem Trden anvertraut, der iınen seiner
Das österreichische Partikularrec samıt Priester durch den Bischof als Pfarrer
den staatskirchenrechtlichen Bestimmun- bestellen 1äßt dieser Vereinbarung sind
gen, die einer großen Belastung des uch die vermögensrechtlichen Fragen zZzu
Patrons durch seine Baupflicht führen, ordnen (c. 520) Diese Anvertrauung wird
besteht eDpentfalis weiıter. uch an der Von manchen mıiıt der Inkorporation
umstrittenen Frage des Patronatsverzich- gleichgesetzt, LA  .  45 ber mancher

hat sich nichts geändert. Die Diskus- Ähnlichkeiten mindestens ach OS{IeTr-
SioON bleibt 4  A theoretisch O  en, prak- reichischer Auffassung nicht gerechtfer-
tisch wird gemäß einer Empfehlung der tigt ist Wohl aber kann die Inkorporation
Kleruskongregation Von 1971 e1in Über- in eın Anvertrauung umgewandelt WEeTl-
einkommen zwischen Pfarrkirche und den Dazu 3C keiner Genehmigung
Pfarrpfründe einerseıts und dem Patron des Apostolischen Stuhles, wIıeer für
andererseits geschlossen und daraufhin die „Exkorporation“, sondern Ur der
der Patronatsverzicht durch den Diöze- genannten Vereinbarung und der Anhö-
sanbischof aNnNgeENOMMEN, rung des Priesterrates (c. 515


